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Protokollauszug vom 17. Dezember 2018 
 
 
 
 
GGR-Nr. 2018.86 
Kommunale Nutzungsplanung: Festsetzung der Umzonung Wallrüti und des öffentli-
chen Gestaltungsplans «Schulhaus Wallrüti» 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 17. Dezember 2018 beschlossen: 
 
 
 
1. Die Umzonung Wallrüti von der dreigeschossigen Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht 
W3/2.6 GP in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen mit Gestaltungsplanpflicht OeGP 
wird festgesetzt. 
 
2. Auf die Kompensation dieser Wohnzone (flächengleicher Abtausch von Zone für öffentli-
che Bauten Oe und Wohnzone W3/2.6) im südlichen Bereich des Gestaltungsplanperimeters 
wird verzichtet. 
 
3. Der öffentliche Gestaltungsplan «Schulhaus Wallrüti» wird festgesetzt. 
 
4. Der Stadtrat wird eingeladen, für den öffentlichen Gestaltungsplan und die Umzonung die 
Genehmigung durch die Baudirektion einzuholen sowie den Genehmigungsentscheid zu-
sammen mit dem Beschluss gemäss den Ziffern 1 und 3 aufzulegen (Rekursfrist). Der Stadt-
rat bestimmt gestützt auf Art. 77 BZO den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 
 
 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 
Mitteilung an: 
- Dept. Bau, Bezirksrat. 
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Änderung der Nutzungsplanung
Umzonung Schulhaus Wallrüti

Erläutender Bericht nach Art. 47 RPV
Öffentliche Auflage vom 11. Dezember 2017 bis 8. Februar 2018
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1.	 Ausgangslage

In Zinzikon wurde ein Planungswettbewerb für das unterdes-
sen realisierte Schulhaus durchgeführt. Das Resultat dieses 
Wettbewerbs bildete damals die Grundlage zur Umzonung der 
Schulhausparzelle von der dreigeschossigen Wohnzone 
W3/2.6 in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Oe. Ins-
gesamt wurde eine Fläche von 12´660 m2 umgezont.

Gleichzeitig wurde dieser Verlust an Wohnbauland im Umfeld 
des Schulhauses Wallrüti kompensiert. Durch die Umzonung 
eines Teils der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die 
dreigeschossige Wohnzone wurde ein flächen- und wert-
gleichwertiger Ersatz geschaffen. Die neue  dreigeschossige 
Wohnzone kam - ohne weitere vertiefte Planung - im Norden 
der ehemaligen Oe zu liegen. Zudem wurde eine Gestaltungs-
planpflicht festgelegt, um eine qualitätsvolle, städtebauliche 
Entwicklung in Form einer offenen, durchlässig gestalteten 
Parklandschaft sicher zu stellen.

2.	 Umzonung Schulhaus Wallrüti

In der Machbarkeitsstudie zum Ersatzneubau für das Schul-
haus Wallrüti hat sich gezeigt, dass die Schulanlage im Nor-
den des Areals kompakter und somit auch betrieblich günsti-
ger angeordnet werden kann. Zudem ist für den Schulbetrieb 
die Nähe zur S-Bahnstation Wallrüti nicht zwingend, da die 
Schülerinnen und Schüler nicht mit dem ÖV anreisen. Der an-
schliessende Wettbewerb hat die Erkenntnisse der Machbar-
keitsstudie bestätigt.

Ursprünglich war geplant, die Wohnzone im Sinne eines flä-
chengleichen Abtausches in den Süden des Areals zu verle-
gen. Auf die Umzonung der 12´660 m² grossen Fläche von der 
Zone für öffentliche Bauten in die dreigeschossige Wohnzone 
wird nun verzichtet. 

3.	 Öffentliche Auflage und kantonale Vor-
prüfung

Die öffentliche Auflage für den privaten Gestaltungsplan und 
die Umzonung Wallrüti erfolgte vom 11. Dezember 2017 bis   
8. Februar 2018. Während dieser Frist ist eine Einwendung 
eingegangen.

Ein Einwender beantragte, den Arealteil C, zwischen dem be-
stehenden Kindergarten Wallrüti und dem bestehenden Stoff-
lerenweg, nicht in eine Wohnzone umzuzonen, sondern die-
sen Arealteil in der Zone für öffentliche Bauten zu belassen. 
Auf dem Arealteil im Süden soll unter Ausnützung der Syner-
gien mit dem bestehenden Schwimmbad Oberwinterthur ein 
Hallenbad erstellt werden.

Der Gestaltungsplan wurde durch das Amt für Raumentwick-
lung (ARE) mit Datum vom 4. April 2018 vorgeprüft. Die Vor-
prüfung beurteilt unter anderem die ursprüngliche Idee eines 
flächengleichen Abtausches der Wohnzone von nördlichen in 
den südlichen Bereich. Die Genehmigung wurde mit einzelnen 
(untergeordneten) Auflagen in Aussicht gestellt.

Die oben erwähnte Einwendung wird insofern berücksichtigt, 
als auf eine Umzonung in die Wohnzone W3/2.6 verzichtet 
wird. Die künftige öffentliche Nutzung des Arealteils Süd wird 
jedoch nicht näher definiert. Es handelt sich um eine länger-
fristige strategische Reserve, welche angesichts der künftigen 
Bevölkerungsentwicklung in Winterthur benötigt wird. 

Wallrüti alt: Umzonung im Jahr 2013 von Oe in W3/2.6 Wallrüti neu: Umzonung von W3/2.6 in Oe
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 21.06.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000325 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Stadt Winterthur - Amt für Städtebau / Raumentwicklung, 
Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur

Kommunale Sondernutzungsplanung und Nutzungsplanung / Öffentlicher Gestal-
tungsplan «Schulhaus Wallrüti» / Umzonung Schulhaus Wallrüti, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: Winterthur  
Der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur hat der Um-
zonung Schulhaus Wallrüti und dem öffentlichen Gestal-
tungsplan «Schulhaus Wallrüti» am 17. Dezember 2018 zu-
gestimmt. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat die Um-
zonung und den Gestaltungsplan mit Verfügung vom 2. Mai 
2019 genehmigt. 
Im Rahmen der zweiten öffentlichen Auflage (Festsetzungs-
verfahren) vom 10. Mai bis 10. Juni 2019 ist gemäss Rechts-
kraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 19. Juni 2019 
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Änderungen treten 
gemäss Beschluss des Stadtrates von Winterthur vom 19. 
Juni 2019 am 21. Juni 2019 in Kraft. 
Beschluss-/Verfügungsdatum: 19.06.2019 

Rechtliche Hinweise:  

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Re-
kurse:  
Stadt Winterthur - Amt für Städtebau / Raumentwicklung 
Pionierstrasse 7  
8403 Winterthur
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